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Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

sehr geehrte Besucherinnen und Besucher am Erörterungstermin zu o.g. Vorhaben, 

 

zum Zeitpunkt des Erörterungstermins werden Schutz-/Hygienemaßnahmen auf-

grund der Verbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) erforderlich sein. Welche 

gesetzlichen Vorgaben dafür maßgeblich sind, lässt sich zwar auch gegenwärtig 

noch nicht abschließend feststellen, insbesondere deshalb, weil die Corona-

Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 15. September 2021 bereits mit 

Ablauf des 14. Oktober 2021 außer Kraft tritt. Nach Einschätzung der Planfeststel-

lungsbehörde ist allerdings nicht mit Änderungen zu rechnen, die auf die maßgebli-

chen Rahmenbedingungen für die Erörterung wesentlichen Einfluss haben könnten. 

Vor diesem Hintergrund ist für die Erörterung das nachfolgende Maßnahmenkonzept 

(KULTURHAUS MANNHEIM KÄFERTAL – HYGIENEMAßNAHMEN) zu beachten. 

Es beruht auf einem generellen, an die jeweils aktuellen Anforderungen angepassten 

Hygienekonzept des Kulturhauses Käfertal, das in Abstimmung mit der Planfeststel-

lungsbehörde, soweit nötig, auf die Erörterungsverhandlung zugeschnitten wurde. 

 

 

KULTURHAUS MANNHEIM KÄFERTAL – HYGIENEMAßNAHMEN 

 

Um auch in Zeiten der Corona-Pandemie ein sicheres Miteinander im Kulturhaus 

Mannheim Käfertal sowie dem Kulturhaus Il (Younity Studio) zu ermöglichen, wurde 

ein ausführliches Hygienekonzept erarbeitet. Alle Punkte des Konzepts dienen der 

Risikominimierung aller Personen vor Ort und der Verhinderung einer Verbreitung 

des Coronavirus (SARS-CoV-2) sowie seiner Mutationen. 

 

Maskenpflicht 

Es gilt in allen Räumlichkeiten des Kulturhaus Käfertal und Kulturhaus Il die Pflicht 

zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske) oder einer FFP2-

Maske. 

 

Veranstaltungsteilnehmer sind, im Gegensatz zu Besuchern, im Sitzungssaal von der 

Maskenpflicht befreit. 

 

Veranstaltungsteilnehmer sind Personen, mit denen das Regierungspräsidium Karls-

ruhe, Planfeststellungsbehörde das Vorhaben „Seilbahn BUGA Mannheim“ erörtert. 

Besucher sind Personen, denen der Verhandlungsleiter die Anwesenheit lediglich 

gestattet. 
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Weitere Ausnahmen von dieser Regel können im Einzelfall durch das Kultur-

hausteam, im Sitzungssaal auch durch die Verhandlungsleitung, zugelassen werden. 

 

Mindestabstand 

In allen Räumlichkeiten des Kulturhaus Käfertal und Kulturhaus Il gilt ein Mindestab-

stand von 1,5 m zwischen Personen. Ein Abstand von 2 m wird empfohlen. 

Im Eingangs- sowie Thekenbereich gibt es Bodenmarkierungen, die den Mindestab-

stand anzeigen. 

 

Datenverarbeitung 

Zur Gewährleistung einer lückenlosen Kontaktnachverfolgung bei einem möglich-

erweise auftretenden Infektionsgeschehen sind Besucher verpflichtet, Vor- und 

Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und, soweit vorhanden, 

die Telefonnummer anzugeben. Die Angaben dienen in diesem Fall ausschließlich 

zum Zwecke der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Orts-

polizeibehörde. 

Um dies zu ermöglichen, kommt im Kulturhaus Käfertal sowie Kulturhaus Il die luca-

App zum Einsatz. Die Applikation steht kostenfrei im App-Store von Apple, dem 

Googleplay-Store sowie als Webanwendung zur Verfügung. Nach der Registrierung 

bietet die Applikation neben einem personalisierten QR-Code auch die Möglichkeit, 

sich selbst einzuchecken. Bei jedem Betreten des Kulturhaus Käfertal und/oder Kul-

turhaus Il können dazu die am Eingang bereitgestellten QR-Codes abgescannt wer-

den. Personen, die die App nicht nutzen möchten, können weiterhin am Eingang ein 

Datenformular ausfüllen. 

 

(Unabhängig davon wird eine Anwesenheitsliste geführt, die der über die Veranstal-

tung zu fertigenden Niederschrift als Anlage beigefügt wird. Insoweit erfolgt die Re-

gistrierung durch die Vertreter der Planfeststellungsbehörde). 

 

Wegeleitsystem 

Im Kulturhaus Käfertal gibt es eine klare Wegeleitung, die einen getrennten Ein- so-

wie Ausgang ermöglicht und im gesamten Haus, soweit möglich nur eine Laufrich-

tung erlaubt. 
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Lüftung 

Im großen Saal (Werner-Keller-Saal) des Kulturhauses Käfertal, in dem die Erörte-

rung stattfindet, ist die Lüftungsanlage auf einen Komplettaustausch der Luft einge-

stellt. So findet fünf Mal die Stunde ein kompletter Luftaustausch mit Frischluft im 

Saal statt. 

 

Zusätzlich werden die Räumlichkeiten entsprechend der Empfehlung des RKI regel-

mäßig durch das Öffnen aller Türen und Fenster mit Frischluft versorgt. 

 

Desinfektion 

Es stehen ausreichend Desinfektionsmittelspender, die regelmäßig befüllt werden, 

zur Verfügung. Jede Person muss sich bei Betreten entsprechend die Hände desinfi-

zieren. Die Empfehlung, sich regelmäßig die Hände zu waschen und danach erneut 

zu desinfizieren bleibt unberührt. 

 

Alle Oberflächen sowie sonstige Objekte (Türklinken etc.), welche menschlichem 

Kontakt ausgesetzt sind, werden regelmäßig desinfiziert. Dies betrifft auch die sanitä-

ren Anlagen. 

 

Mikrofonierung 

Jeder Sprecher erhält, soweit möglich, ein eigenes, desinfiziertes Mikrofon. 

 

Sollten ein oder mehrere Mikrofone von mehreren Personen verwendet werden, 

müssen die jeweiligen Sprecher eine Maske tragen. 

 

Roll-ups 

Soweit die Gefahr besteht, dass der Mindestabstand von 1,5 m nicht immer eingehal-

ten werden kann, werden 1,2 m breite transparente Roll-ups zwischen den Personen 

angebracht. 

 

Pförtnerdienste 

Im Eingangsbereich des Hauses stellen Pförtner aus dem Kulturhausteam die Einhal-

tung der geltenden Hygienemaßnahmen sicher. Den Anweisungen der Pförtner ist 

Folge zu leisten. 
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Test bzw. Genesungs- oder Impfnachweis 

Für immunisierte, d.h. gegen COVID-19 geimpfte oder von COVID-19 genesene, Be-

sucher ist ein Impf- oder Genesungsnachweis und für nicht-immunisierte Besucher 

ein negativer Antigen- oder PCR-Testnachweis erforderlich. 

Auch Veranstaltungsteilnehmern, sofern sie nicht-immunisiert sind, wird zum Schutz 

ihrer Mitmenschen empfohlen vor der Veranstaltung einen Antigen-Schnelltest oder 

einen PCR-Test durchzuführen. Hierzu kann das Testzentrum im Kulturhaus Käfertal 

(täglich geöffnet von 10 – 18 Uhr) genutzt werden. 

 

Für den Nachweis über den Impfstatus, den Status als genesene Person oder ein 

negatives Testergebnis werden alle gängigen Formen eines Nachweises akzeptiert. 

Hierzu zählen digitale Nachweise in Form der CovPass-App, der Corona-Warn-App 

sowie schriftliche Nachweise in Form des Impfpasses oder des Positivbescheids. 

Grundsätzlich gelten folgende Regeln: 

 

- Eine geimpfte Person ist eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf 

sie ausgestellten Nachweises hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen 

Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 in verkörperter oder digita-

ler Form ist, wenn die zugrundeliegende Schutzimpfung mit bestimmten Impf-

stoffen erfolgt ist und seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung grundsätzlich 

mindestens 14 Tage vergangen sind (vgl. § 2 Nummern 2 und 3 der Verord-

nung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnah-

men zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-

Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung - SchAusnahmV)). 

 

- Eine genesene Person ist eine asymptomatische Person, die im Besitz eines 

auf sie ausgestellten Nachweises hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in verkörperter oder digitaler Form 

ist, wenn die zugrundeliegende Testung durch PCR, PoC-PCR oder weitere 

Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik erfolgt ist und mindestens 28 

Tage sowie maximal sechs Monate zurückliegt (vgl. § 2 Nummern 4 und 5 

SchAusnahmV). 

 

- Asymptomatisch ist eine Person, bei der aktuell kein typisches Symptom oder 

sonstiger Anhaltspunkt für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

vorliegt; typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

sind Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Ge-

schmacksverlust (vgl. § 2 Nummer 1 SchAusnahmV). 
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- Ein Testnachweis ist ein Nachweis im Sinne von § 2 Nummer 7 SchAusnahmV. 

Darüber hinaus ist eine Testung durch PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden 

der Nukleinsäureamplifikationstechnik zulässig. Die Testung darf im Falle eines 

Antigen-Schnelltests maximal 24 Stunden, im Falle eines PCR-Tests maximal 

48 Stunden zurückliegen (vgl. § 5 Abs. 4 CoronaVO). 

 

 

gez. 

Thorsten Maiwald 

 

Karlsruhe, den 12.10.2021 

Regierungspräsidium Karlsruhe 


